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Die Ordnung für die Durchführung der Praxisphasen im Studiengang „Berufspädagogik für Gesundheitsberufe“ an der Ostfalia 

Hochschule für angewandte Wissenschaften – Hochschule Braunschweig/Wolfenbüttel (nachfolgend: Ostfalia) wurde vom 

Fakultätsrat der Fakultät Gesundheitswesen in seiner Sitzung am 19.10.2022 beschlossen und vom Präsidium der Ostfalia in 

seiner Sitzung am 20.10.2022 wie folgt genehmigt: 
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Ordnung für die Durchführung der Praxisphasen 
im Studiengang „Berufspädagogik für Gesundheitsberufe“ 

Fakultät Gesundheitswesen  

der Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften – Hochschule Braunschweig/Wolfenbüttel 
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§ 1 Geltungsbereich 

Diese Ordnung gilt für den Studiengang „Berufspädagogik für Ge-
sundheitsberufe“ der Fakultät Gesundheitswesen der Ostfalia. 

 
§ 2 Ziele  

Ziel der Praxisphasen ist der studienbegleitende Transfer der im 
Studium erworbenen Kenntnisse und Kompetenzen in die be-
rufspädagogische Handlungspraxis sowie die theoriegeleitete 
Reflexion. Dabei vertiefen die Studierenden ihr im Studium er-
worbenes Wissen im Bereich der Bildungswissenschaften bzw. 
Berufspädagogik sowie der Fachwissenschaft und Fachdidaktik 
und ihre Erfahrung im Kontext der gesundheitsberuflichen Bil-
dungspraxis und erwerben ein erweitertes, kritisch-praxisbezoge-
nes Verständnis. Dazu planen, gestalten und reflektieren die Stu-
dierenden in Bildungseinrichtungen des Gesundheitswesens 
Lehr-Lern- und Entwicklungsprozesse im Kontext der Lernortge-
staltung und Lernortkooperation auf Grundlage ihres bildungs-
wissenschaftlichen bzw. berufspädagogischen sowie fachwissen-
schaftlichen und fachdidaktischen Wissens. Sie kommunizieren 
und kooperieren zielgruppenorientiert mit den am Bildungspro-
zess beteiligten Akteur*innen unterschiedlicher akademischer 
und nicht-akademischer Handlungsfelder. Zudem reflektieren sie 
ihre berufliche Identität als Berufspädagog*in für Gesundheitsbe-
rufe und entwickeln ein reflektiertes, berufliches Selbstbild, das 
sich auf der Basis des Professionalisierungsdiskurses an den Er-
kenntnissen professionellen, pädagogischen Handelns bzw. zur 
Lehrendenprofessionalität orientiert. 

 
§ 3 Struktur, Umfang und Dauer 

(1) Der Studiengang integriert die Praxisphasen 1, 2 und 3 (Teil-
module: BPG-04.1, BPG-08.1 und BPG-11.1), welchen je-
weils ein theoriegeleitetes Reflexionsseminar (Teilmodule: 
BPG-04.2, BPG-08.2 und BPG-11.2) zugeordnet ist. Die zu 
erwerbenden Kompetenzen sind in der jeweiligen Modulbe-
schreibung formuliert.  

(2) Die Praxisphasen können gemäß der unter § 2 formulierten 
Zielstellung und der jeweiligen Modulbeschreibung in Bil-
dungseinrichtungen des Gesundheitswesens abgeleistet 
werden. Die drei Praxisphasen können in verschiedenen 
Einrichtungen absolviert werden. 
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(3) Die Praxisphasenmodule (BPG-04, BPG-08 und BPG-11) 
umfassen jeweils 150 Stunden (5 ECTS). Davon entfallen je-
weils 120 Stunden auf die Praxisphasen 1, 2 und 3 (Teilmo-
dule: BPG-04.1, BPG-08.1 und BPG-11.1) und jeweils 30 
Stunden auf die theoriegeleiteten Reflexionsseminare 1, 2 
und 3 (Teilmodule: BPG-04.2, BPG-08.2 und BPG-11.2). 

(4) Jede Praxisphase ist im Verlauf eines Semesters an den 
lehrveranstaltungsfreien Tagen abzuleisten.  

(5) Gewährt die Praxisstelle der/dem Studierenden Urlaub, 
muss die Beschäftigungsdauer entsprechend verlängert 
werden. Das gilt auch im Fall der krankheitsbedingten Abwe-
senheit der/des Studierenden, sofern diese mehr als 10% 
der Praxisphasenzeit beträgt. 

(6) Die Praxisstelle stellt nach Beendigung der Praxisphase 
eine Bescheinigung über die geleisteten Stunden aus. Diese 
Bescheinigung ist von der/dem Studierenden beim Studie-
renden-Servicebüro (SSB) einzureichen. 

(7) Während der Praxisphasen bleiben die Studierenden Mitglie-
der der Hochschule. 

 
§ 4 Anerkennung und Versagung der Anerkennung einer Pra-
xisphase 

(1) Wurde eine Praxisphase vorschriftsmäßig durchgeführt und 
die zugehörige Prüfungsleistung erfolgreich abgelegt, wird 
die Praxisphase als „mit Erfolg abgeleistet“ anerkannt.  

(2) Die Anerkennung einer Praxisphase (Teilmodule: BPG-04.1, 
BPG-08.1 und BPG-11.1) wird in folgenden Fällen versagt: 

a) Die Praxisstelle erklärt schriftlich, dass die Ziele der 
Praxisphase gem. § 2 und der jeweiligen Modulbe-
schreibung nicht erreicht werden konnten. 

b) Die/der Studierende hat während der Praxisphase we-
niger als die in § 3 Abs. 3 vorgegebenen Stunden ge-
leistet. 

(3) Über die Versagung entscheidet die/der Praxisphasenbeauf-
tragte gemeinsam mit der Mentorin/dem Mentoren der Pra-
xisstelle. 

(4) Das Praxisphasenmodul, zu dem die nicht anerkannte Pra-
xisphase gehört, kann nachgeholt werden. 

 
§ 5 Praxisphasenbeauftragte/r 

Die Fakultät beauftragt eine/n Hochschullehrerin/Hochschullehrer 
oder eine Lehrkraft für besondere Aufgaben oder eine/n wissen-
schaftliche/n Mitarbeiterin/Mitarbeiter der Fakultät, die/der eine 
sachgerechte Durchführung der Praxisphasen überwacht und als 
Ansprechpartner/in gilt. Zu ihren/seinen Aufgaben gehört die Ko-
ordinierung der zwischen den Praxisstellen außerhalb der Hoch-
schule und der Hochschule auftretenden Fragen sowie Entschei-
dungen in Bezug auf praxisphasenbezogene Anträge, soweit 
nicht der Prüfungsausschuss zuständig ist. 

 
§ 6 Praxisphasenbegleitung  

(1) Die Hochschule stellt die Begleitung der Praxisphasen durch 
theoriegeleitete Reflexionsseminare sicher. Die Praxispha-
senbegleitung erfolgt durch die/den verantwortlich Lehren-
den im Rahmen der Lehrveranstaltung „Theoriegeleitete Re-
flexion 1, 2 und 3 (Teilmodule: BPG-04.2, BPG-08.2 und 
BPG-11.2) sowie in individuellen Beratungsgesprächen, die 
curricular verankert sind. Die in den Praxisphasenmodulen 

zu erbringenden Prüfungsleistungen regelt die Masterprü-
fungsordnung für den Studiengang „Berufspädagogik für Ge-
sundheitsberufe“.  

(2) In den als Praxisstelle fungierenden Bildungseinrichtungen 
des Gesundheitswesens erfolgt die Praxisphasenbegleitung 
durch eine/n Mentorin/Mentoren, die/der über einen Master-
abschluss im Bereich der Berufspädagogik der Gesundheits-
berufe oder einen vergleichbaren Abschluss verfügen soll.  

 
§ 7 Praxisphasenvertrag 

(1) Vor Beginn einer Praxisphase ist zwischen der/dem Stu-
dierenden und der Praxisstelle ein Vertrag abzuschließen. 
Diese Ordnung ist Teil des Vertrags.  

(2) Der abgeschlossene Praxisphasenvertrag ist der/dem Pra-
xisphasenbeauftragten vorzulegen und bedarf der Genehmi-
gung der Hochschule. Die Genehmigung gilt als erteilt, wenn 
der abgeschlossene Vertrag dem in Anlage I abgedruckten 
Mustervertrag entspricht. In anderen Fällen entscheidet die/ 
der Praxisphasenbeauftragte über die Genehmigung. Die/ 
der Studierende ist erst dann zur Praxisphase zugelassen, 
wenn der Praxisphasenvertrag für diese Praxisphase geneh-
migt ist oder als genehmigt gilt. 

(3) Wenn die Praxisphase in einem nicht deutschsprachigen 
Land durchgeführt wird, ist der Praxisphasenvertrag in engli-
scher Sprache der/dem Praxisphasenbeauftragten zur Ge-
nehmigung vorzulegen. 

 
§ 8 Anerkennung von äquivalenten Tätigkeiten 

(1) Eine während des Studiums absolvierte hauptberufliche 
Tätigkeit in der gesundheitsberuflichen Bildungspraxis, 
z. B. als Lehrkraft für die Durchführung des theoretischen 
oder praktischen Unterrichts, als Praxisanleiterin bzw. 
Praxisanleiter, als Praxiskoordinatorin bzw. Praxiskoordi-
nator, kann auf die Praxisphasen 1, 2 und/oder 3 (Teilmo-
dule: BPG-04.1, BPG-08.1 und/oder BPG-11.1) ganz oder 
teilweise anerkannt werden, wenn sie hinsichtlich der An-
forderungen als eine zur Praxisphase äquivalente Tätig-
keit anzusehen ist.  

(2) Die Entscheidung über die Anerkennung trifft die/der Pra-
xisphasenbeauftragte auf der Grundlage der gutachterli-
chen Beurteilung einer/eines fachlich zuständigen Lehren-
den.  

 
§ 9 Inkrafttreten 

Diese Ordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Verkün-
dungsblatt der Hochschule in Kraft und gilt für alle Studierenden 
im Studiengang Berufspädagogik für Gesundheitsberufe, die ab 
dem Wintersemester 2022/23 immatrikuliert werden. 
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Anlage: Muster Praxisphasenvertrag 
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